
Delegiertentagung 2026 
 
Die Delegiertentagung 2026 findet am 28.02.2026 im Feldschlösschen Weimann in 
Velten statt. Mit der untenstehenden Meldung können die Ortsgruppen ihre 
Delegierten melden. Die Einladungen mit Tagesordnung werden wie immer gesondert 
über die OG-Vorsitzenden versandt. 
Da das Veranstaltungsrestaurant an diesem Tag ausschließlich für uns geöffnet wird, 
bittet der Wirt um Vorbestellung des Essens. Bitte wendet Euch zur Erfassung der 
Bestellung an Yvonne Steinborn-Bartsch (Mail: steinbornbartsch.yvonne@yahoo.de). 
Speisekarte 
Frühstück 

1 3 halbe Brötchen (Käse, Mett, Salami) 
2 3 halbe Brötchen (Käse, Mett, Kochschinken) 

2.a  3 halbe Brötchen (Käse, Käse, Käse) 
kleine Speisen  

3 Würzfleisch 
4 kleiner gemischter Salat 

Mittagessen 
5 Veltener Schnitzel mit Bratkartoffeln und Gemüsepfanne 
6 Steak au four mit Bratkartoffeln und Gemüsepfanne 
7 Hähnchenbrust mit Tomate und Mozarella überbacken 
8 Gemüserisotto (vegan) 
9 Flammkuchen Elsässer 
10 Flammkuchen Räucherlachs 

10.a  vegetarischer Flammkuchen 
Dessert 

11 Schwedenbecher 
Bitte beachtet, dass das bestellte Essen verbindlich ist und bezahlt werden muss. 
 
Yvonne Steinborn-Bartsch 
LG-Vorsitzende 
 

 
Hinweise zur Wahl der Delegierten 
 
Nach der Satzung des SV für Ortsgruppen (§ 13 Buchstabe g) müssen auf der Jahreshauptversammlung jedes 
Jahr die Delegierten für die Landesversammlung gewählt werden. Dabei kann jede Ortsgruppe einen Delegierten 
pro angefangene 20 Mitglieder entsenden. (bis 20=1 Delegierter, von 21-40=2 Delegierte, usw.) 
Maßgeblich für die Ermittlung der Delegiertenzahl ist die Mitgliederzahl Ihrer Ortsgruppe zum Stichtag 1. Januar. 
Mitglieder der Ortsgruppe im Sinne dieses Wahlverfahrens können nur Mitglieder des SV sein. 
Für die Berechnung der Anzahl der Delegierten werden alle SV-Mitglieder der Ortsgruppe zugrunde gelegt, also 
auch Zweit- und Drittmitglieder. Es dürfen auch alle SV-Mitglieder der Ortsgruppe an den Wahlen teilnehmen. 
Umgekehrt kann ein Mitglied, das in mehreren Ortsgruppen Mitglied ist, nur für eine Ortsgruppe als Delegierter 
gewählt werden. 
Nachstehend die wichtigsten Punkte zum Wahlverfahren: 
Delegierte und Ersatzdelegierte werden in einem Wahlgang auf einem Stimmzettel gewählt. 
Jedes Mitglied hat nur so viel Stimmen, wie Delegierte gewählt werden können, Stimmenhäufung auf einen 
Kandidaten ist nicht möglich. Wird einem Kandidaten mehr als eine Stimme gegeben, wird dies trotzdem nur als 
eine Stimme gezählt. 
Als Delegierte sind die Kandidaten gewählt, welche die meisten Stimmen auf sich vereinen. Alle nicht gewählten 
Kandidaten sind in der Reihenfolge des Wahlergebnisses Ersatzdelegierte. 
Das Delegiertenmandat selbst ist unübertragbar. Ein Delegierter kann sein Mandat in keinem Fall auf eine andere 
Person übertragen. Nur im Verhinderungsfall geht das Mandat auf den gewählten Ersatzdelegierten über.  In der 
Regel rücken die Ersatzdelegierten nach der erreichten Stimmenzahl nach. Diese Ersatzdelegierten können 
wiederum das auf sie übergegangene Mandat auf niemanden übertragen. 


